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[bookmark: spruchk_nummer_][bookmark: i_besetzung_]hat der 2. Senat des Sächsischen Oberverwaltungsgerichts durch den Vizepräsidenten des Oberverwaltungsgerichts Dr. Grünberg, die Richterin am Oberverwaltungsgericht Hahn und die Richterin am Oberverwaltungsgericht Dr. Henke 

[bookmark: i_beschluss_datum_]am 4. Dezember 2014
beschlossen:
[bookmark: i_text_]

Die Beschwerde der Antragstellerin gegen den Beschluss des Verwaltungsgerichts Dresden vom 27. August 2014 - 5 L 587/14 - wird zurückgewiesen.

Die Antragstellerin trägt die Kosten des Beschwerdeverfahrens.

Der Streitwert wird auch für das Beschwerdeverfahren auf 5.000,00 € festgesetzt.

Gründe
Die zulässige Beschwerde der Antragstellerin gegen den Beschluss des Verwaltungsgerichts Dresden vom 27. August 2014 hat keinen Erfolg. Das Verwaltungsgericht hat den Antrag nach § 80 Abs. 5 VwGO auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung des Widerspruchs gegen den Bescheid der Antragsgegnerin vom 2. Juli 2014 zu Recht abgelehnt. Mit diesem hatte die Antragsgegnerin die der Antragstellerin am 3. Dezember 2013 zum Wintersemester 2013/2014 erteilte vorläufige Zulassung zum Studium der Medizin im 1. Fachsemester mit Wirkung zum 30. September 2014 aufgehoben und die Antragstellerin zum 30. September 2014 exmatrikuliert, beides unter Anordnung der sofortigen Vollziehung.1

Das Verwaltungsgericht führt zur Begründung seiner Entscheidung aus, die Anordnung der auf § 21 Abs. 2 Nr. 5 SächsHSFG beruhenden Exmatrikulation der Antragstellerin zum 30. September 2014 sei offenkundig rechtmäßig erfolgt. An der Zuständigkeit der unterzeichnenden Mitarbeiterin der Antragsgegnerin bestünden keine Zweifel. Nach § 21 Abs. 2 Nr. 5 SächsHSFG sei die Exmatrikulation zwingend vorzunehmen, wenn der Widerruf der Zulassung zum Studium sofort vollziehbar geworden sei. Eine Prüfung der Rechtmäßigkeit des Widerrufs der Zulassung, der sich nach dem Hochschulzulassungsrecht beurteile, finde im Rahmen der Prüfung der Exmatrikulation - auf der Ebene des Hochschulrechts - nicht statt. Gegen den im Bescheid ebenfalls ausgesprochenen Widerruf der Zulassung habe die Antragstellerin keinen Widerspruch eingelegt, so dass insoweit Bestandskraft eingetreten sei. Für eine Prüfung zulassungsrechtlicher Fragen im Rahmen der Exmatrikulation bestehe auch kein Bedürfnis, da die Antragstellerin einen etwaigen Anspruch auf innerkapazitäre Zulassung innerhalb des dafür vorgesehenen Verfahrens hätte geltend machen und ggfs. in diesem Rahmen vorläufigen Rechtsschutz in Anspruch hätte nehmen können. Im Übrigen habe die Antragstellerin schon keinen ihr aus § 7 SächsHZG zustehenden Anspruch auf innerkapazitäre Zulassung zum Studium im Sommersemester 2014 oder im Wintersemester 2014/2015 glaubhaft gemacht. Sie habe gegen die Ablehnung ihres innerkapazitären Zulassungsantrags durch Bescheid vom 4. April 2014 keine fristgerechte Klage erhoben und keine Wiedereinsetzungsgründe glaubhaft gemacht. Zudem gehöre die Antragstellerin nicht zu der durch § 7 SächsHZG privilegierten Gruppe der zugelassenen Studienanfänger mit anrechenbaren Studienleistungen.2

Dagegen wendet sich die Antragstellerin mit der Beschwerde. Das Verwaltungsgericht habe verkannt, dass der angegriffene Bescheid schon formell rechtswidrig sei, da er entgegen der Grundordnung der Antragsgegnerin nicht von der Leiterin des Sachgebietes Immatrikulation, sondern von einer Mitarbeiterin der Außenstelle unterzeichnet worden sei. Entgegen der Annahme des Verwaltungsgerichts sei die Rechtmäßigkeit des Widerrufs der Zulassung im Rahmen der Exmatrikulation zu prüfen. Sie wende sich ausdrücklich nur gegen die Exmatrikulation und stelle die Senatsentscheidung vom 10. Juni 2014 (vgl. den Leitbeschluss im Verfahren NC 2 B 540/13, juris), mit der ihr Antrag auf außerkapazitäre Zulassung zum 1. Fachsemester auf die Beschwerde der Antragsgegnerin abgelehnt worden sei, nicht in Frage. Die Exmatrikulation sei jedoch materiell rechtswidrig, weil sie einen Anspruch auf Zulassung in das 2. Fachsemester im Sommersemester 2014 nach § 7 SächsHZG habe. Sie habe gegen den innerkapazitären Ablehnungsbescheid vom 4. April 2014 inzwischen Klage erhoben und Wiedereinsetzung beantragt, über die noch nicht entschieden sei. Wegen ihres nach § 7 SächsHZG bestehenden Zulassungsanspruchs stelle sich die Exmatrikulation als treuwidrig dar.3

Die mit der Beschwerde dargelegten Gründe, auf deren Prüfung der Senat nach § 146 Abs. 4 Satz 6 VwGO grundsätzlich beschränkt ist, lassen nicht erkennen, dass das Verwaltungsgericht den Antrag der Antragstellerin nach § 80 Abs. 5 VwGO auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung ihres Widerspruchs gegen den Bescheid der Antragsgegnerin vom 2. Juli 2014 zu Unrecht abgelehnt hat. 4

Nach § 80 Abs. 5 Satz 1 VwGO kann das Gericht in den Fällen, in denen die Behörde nach § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 VwGO - wie hier die Antragsgegnerin im Hinblick auf den Widerruf der Zulassung und die Exmatrikulation - die sofortige Vollziehung anordnet, die aufschiebende Wirkung ganz oder teilweise wiederherstellen. Maßstab der gerichtlichen Entscheidung ist eine Interessenabwägung unter Einbeziehung der Erfolgsaussichten des in der Hauptsache eingelegten Rechtsbehelfs.5

Der in der Hauptsache eingelegte Widerspruch vom 4. Juli 2014 richtet sich ausschließlich gegen die im Bescheid vom 2. Juli 2014 ausgesprochene Exmatrikulation zum 30. September 2014. Die zweite im Bescheid getroffene Regelung, der Widerruf der Zulassung zum 30. September 2014, ist damit bestandskräftig geworden und nicht Prüfungsgegenstand des Eilverfahrens. Gegen die Exmatrikulation der Antragstellerin bestehen weder in formeller noch in materieller Hinsicht rechtliche Bedenken.6

Der Senat teilt nicht die Zweifel der Antragstellerin an der funktionellen Zuständigkeit der handelnden Mitarbeiterin zum Erlass des Bescheides. Die von der Antragstellerin zur Begründung herangezogene Grundordnung der Antragsgegnerin trifft hierzu keine Regelung. Nach § 2 Abs. 1 der Immatrikulationsordnung der Antragsgegnerin vom 1. Juni 2012 ist für Entscheidungen nach dieser Ordnung der Rektor zuständig. Nach § 2 Abs. 2 der Immatrikulationsordnung entscheidet im Auftrag des Rektors das Immatrikulationsamt der Antragsgegnerin, sofern nichts anderes bestimmt ist. Eine weitergehende Regelung der funktionellen Zuständigkeit (vgl. hierzu Maurer, Allgemeines Verwaltungsrecht, 17. Aufl., § 21 Rn. 50) - etwa die Aufgabenerledigung durch einen Behörden- oder Sachgebietsleiter - nimmt die Immatrikulationsordnung nicht vor. Welcher Mitarbeiter des Immatrikulationsamtes intern zum Erlass eines Exmatrikulationsbescheides befugt ist, ist damit eine Frage der behördeninternen Geschäftsverteilung und der gerichtlichen Prüfung entzogen. Lediglich zur Klarstellung weist der Senat ergänzend darauf hin, dass die handelnde Mitarbeiterin des Immatrikulationsamtes nach ihrer eigenen dienstlichen Erklärung vom 19. August 2014 (vgl. S. 211 der Gerichtsakte) die Funktion der Sachgebietsleiterin Immatrikulation der Antragsgegnerin ausübt.7

In materieller Hinsicht beruht die Exmatrikulation auf § 21 Abs. 2 Nr. 5 SächsHSFG. Hiernach ist ein Student zu exmatrikulieren, wenn er in einem zulassungsbeschränkten Studiengang immatrikuliert und seine Zulassung durch einen unanfechtbaren oder sofort vollziehbaren Bescheid zurückgenommen oder widerrufen worden ist. Die Antragsgegnerin hat die vorläufige Zulassung der Antragstellerin durch sofort vollziehbaren Bescheid widerrufen und damit die Voraussetzungen für die Exmatrikulation geschaffen. Bei der Exmatrikulation nach § 21 Abs. 2 Nr. 5 SächsHSFG handelt es sich um eine gebundene Entscheidung; eine Ermessensausübung kommt damit nicht in Betracht. Nach der Systematik der Bestimmung (vgl. ebenso § 21 Abs. 2 Nr. 6 und 7 SächsHSFG) stellt sich die Exmatrikulation als Vollzug einer vorausgegangenen, rechtlich selbständig überprüfbaren Entscheidung über die Berechtigung zur Fortsetzung des Studiums dar. Im Rahmen der Exmatrikulation sind daher solche Rechtsfragen nicht mehr zu prüfen, die Gegenstand der "vorgelagerten" Entscheidung waren. Eine Verkürzung des Rechtsschutzes ergibt sich hierdurch nicht, da es dem Betreffenden möglich ist, gegen die vorausgegangene "Grundentscheidung" rechtlich vorzugehen, vorliegend gegen den Widerruf der vorläufigen Zulassung zum Studium.8

Aus der von § 21 Abs. 2 Nr. 5 SächsHSFG angeordneten zwingenden Rechtsfolge der Exmatrikulation folgt zudem, dass die Hochschule nicht verpflichtet ist, vor Durchführung der Exmatrikulation von Amts wegen zu überprüfen, ob der Student einen Anspruch auf eine erneute Zuweisung eines Studienplatzes in dem kapazitätsbegrenzten Studiengang hätte. Denn selbst wenn ein solcher Anspruch bestünde, würde dieser nicht zu einem Anspruch auf Immatrikulation führen: Die Bestimmung § 21 Abs. 2 Nr. 5 SächsHSFG stellt die spiegelbildliche Vorschrift zu § 18 Abs. 2 Nr. 2 SächsHSFG dar. Nach dieser Bestimmung ist einem Studienbewerber die Immatrikulation in einen Studiengang zu versagen, wenn der Studiengang zulassungsbeschränkt und der Studienbewerber nicht zugelassen ist. Aus der Zusammenschau beider Bestimmungen ergibt sich, dass nach der gesetzlichen Systematik ein Anspruch auf Immatrikulation nur bei erfolgter Zulassung des Bewerbers, nicht schon bei einem Anspruch auf Zulassung, besteht. Demgemäß erfolgt zwingend die Exmatrikulation, sobald die Zulassung durch Rücknahme oder Widerruf - unanfechtbar oder sofort vollziehbar - entfallen ist.9

Die gesetzlich vorgeschriebene Verfahrensweise findet ihre Berechtigung in den Besonderheiten des Vergabeverfahrens in zulassungsbeschränkten Studiengängen. Es handelt sich hierbei um formalisierte und fristgebundene Auswahl- und Verteilungsverfahren, bei denen eine Vielzahl von Bewerbern um eine begrenzte Zahl freier Studienplätze konkurriert. Hieraus folgt, dass der Anspruch eines Bewerbers auf Zulassung in einem einheitlichen Vergabeverfahren nicht isoliert, sondern jeweils in Abhängigkeit zu den Ansprüchen der übrigen Bewerber, zwischen denen eine Rangfolge herzustellen ist, zu beurteilen ist. Eine Prüfung etwaiger Zulassungsansprüche im Rahmen der Exmatrikulation scheidet deshalb aus.10

Eine Verkürzung des Rechtsschutzes tritt hierdurch nicht ein, da es dem Betreffenden unabhängig von der Frage der Exmatrikulation jederzeit möglich ist, sich an innerkapazitären Vergabeverfahren zu beteiligen mit dem Ziel, eine Zulassung für den begehrten Studiengang zu erhalten. Dies hat die Antragstellerin - wenngleich ohne Erfolg - auch getan. Wird der Antrag auf Zulassung wie im Falle der Antragstellerin abgelehnt, kann hiergegen verwaltungsgerichtliche Klage erhoben werden (vgl. Senatsbeschl. v. 2. September 2014 - NC 2 B 133/14 -, juris). Auch an der Geltendmachung eines Anspruchs auf außerkapazitäre Zulassung im Wege vorläufigen Rechtsschutzes bei dem Verwaltungsgericht ist der Betreffende nicht gehindert. Es besteht deshalb kein Bedürfnis für eine zusätzliche Prüfung im Rahmen der Exmatrikulation, ob möglicherweise ein - innerkapazitärer oder außerkapazitärer - Anspruch auf Zulassung besteht. Die gegenteilige Auffassung der Antragstellerin verkennt zudem, dass die Prüfung etwaiger Zulassungsansprüche im Rahmen der Exmatrikulation sie gegenüber konkurrierenden, nicht immatrikulierten Bewerbern um einen Studienplatz bevorzugen würde, ohne dass hierfür ein rechtlicher Grund ersichtlich ist. Nachdem die vorläufige Zulassung der Antragstellerin aufgrund des Senatsbeschlusses vom 10. Juni 2014 (vgl. den Leitbeschluss NC 2 B 540/13 a. a. O.) und damit die Voraussetzung für ihre Immatrikulation mit Ablauf des 30. September 2014 entfallen war, hatte sie keinen Anspruch mehr auf den Status einer immatrikulierten Studentin. Ihr diesen Status dennoch im Hinblick auf eine möglicherweise zukünftig erneut erfolgende Zulassung zu belassen, kommt deshalb nicht in Betracht.11

Wegen der von § 21 Abs. 2 Nr. 5 SächsHSFG vorgeschriebenen gebundenen Entscheidung könnte die Antragsgegnerin allenfalls an der Exmatrikulation gehindert sein, wenn im Zeitpunkt der Exmatrikulation feststünde, dass der zu exmatrikulierende Student einen Anspruch auf erneute Immatrikulation hätte (vgl. Senatsbeschl. v. 8. Juli 2013 - 2 B 333/13 -, juris Rn. 13). In diese Richtung zielt auch das Beschwerdevorbringen zur Treuwidrigkeit der Exmatrikulation wegen des Grundsatzes des Dolo agit, qui petit, quod statim redditurus est. Diese Frage bedarf vorliegend jedoch keiner Entscheidung, da ein Immatrikulationsanspruch gemäß § 18 Abs. 2 Nr. 2 SächsHSFG voraussetzen würde, dass der Studienbewerber im Zeitpunkt der Exmatrikulation über eine Zulassung verfügt. Dies ist im Hinblick auf die Antragstellerin gerade nicht der Fall.12

Der Senat weist - ohne dass es für die Entscheidung darauf ankommt - klarstellend darauf hin, dass der Antragstellerin auch kein innerkapazitärer Anspruch auf Zulassung zum 2. Fachsemester Medizin im Sommersemester 2014 zugestanden hätte. Die Antragstellerin hat gegen den Ablehnungsbescheid der Antragsgegnerin vom 4. April 2014 nicht fristgerecht Klage erhoben. Wiedereinsetzungsgründe sind nicht ersichtlich. Soweit die Antragstellerin inhaltlich geltend macht, entgegen der Annahme des Verwaltungsgerichts zähle sie zu dem nach § 7 SächsHZG bevorzugt aufzunehmenden Personenkreis der "zugelassenen Studienanfänger mit anrechenbaren Studienleistungen", geht dieser Einwand fehl. Die Bestimmung § 7 SächsHZG betrifft nach ihrem Wortlaut erstmalig in dem zulassungsbeschränkten Studiengang eingeschriebene Studierende, die im Zeitpunkt der Einschreibung über anrechenbare Studienleistungen verfügen (vgl. Reich, Hochschulrahmengesetz, 11. Aufl, § 32 Rn. 2). Ob die Bestimmung auf vorläufig zugelassene Studienanfänger (sog. Gerichtsmediziner) überhaupt Anwendung findet, kann hier dahinstehen. Die Antragstellerin zählte bereits nicht zu dem von § 7 SächsHZG privilegierten Personenkreis, da sie im Zeitpunkt ihrer erstmaligen Einschreibung nicht über anrechenbare Studienleistungen verfügte.13

Die Kostenentscheidung für das Beschwerdeverfahren folgt aus § 154 Abs. 2 VwGO.14

Die Streitwertfestsetzung ergibt sich aus § 63 Abs. 2 Satz 1, § 47 Abs. 1, § 53 Abs. 2 Nr. 2 und § 52 Abs. 2 GKG.15

Der Beschluss ist unanfechtbar (§ 152 Abs. 1 VwGO, § 68 Abs. 1 Satz 5 i. V. m. § 66 Abs. 3 Satz 3 GKG).16



gez.:
Grünberg				Hahn					          Henke
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